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Seelsorge für Asylsuchende in Bundeszentren: 

Finanzierung 2022 

Antrag 

Die Synode beschliesst zur Teilfinanzierung der Seelsorge für Asylsuchende in den Bundes-

zentren für das Jahr 2022 den ausserordentlichen Beitrag von CHF 420 000. 
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Hintergrund 

Die Abgeordnetenversammlung hat im Juni 2018 beschlossen: «Die Abgeordnetenver-

sammlung genehmigt für die Legislatur 2019 – 2022 die Fortführung des solidarischen Las-

tenausgleichs für die Seelsorgedienste in den Bundeszentren.» Ebenso hat die Sommer-AV 

2018 für den solidarischen Lastenausgleich den jährlichen Beitrag von CHF 420 000 festge-

legt und den Bericht über die Seelsorge in den Bundeszentren gutgeheissen. Zur Umset-

zung dieser Beschlüsse wird der Synode deshalb beantragt, den Beitrag für 2022 zu be-

schliessen. Der Antrag erfolgt wie bisher als sogenannter «ausserordentlicher Beitrag» 

gemäss Verfassung EKS § 39 (früher Art. 17 Verfassung SEK). 

 

Gestützt auf diese Grundlage können Mitgliedkirchen, auf deren Kirchengebiet sich ein Bun-

desasylzentrum befindet, bei der EKS Antrag um finanzielle Unterstützung für die Seelsor-

gedienste stellen. Nach dem Beschluss der Synode wird der Rat die Mittel aus dem solidari-

schen Lastenausgleich im Frühjahr 2022 verteilen. Dies erfolgt mit dem Verteilschlüssel, 

welcher folgende von der Synode verabschiedeten Kriterien berücksichtigt: a.) Belegung  

der Zentren, b.) Finanzkraft der Standortkirche auf der Basis des EKS-Beitragsschlüssels, 

c.) Eigenleistungen der Standortkirchen an die Seelsorgedienste. 

Begründung 

Mit einer Volksabstimmung vor rund vier Jahren wurde die Neustrukturierung des Asylbe-

reichs beschlossen. Kernstück davon sind die beschleunigten Asylverfahren. Seit März 2019 

wird die Neustrukturierung umgesetzt. Asylgesuche werden neu in den sogenannten Bundes-

asylzentren mit Verfahren (BAZmV) bearbeitet. In den Bundesasylzentren ohne Verfahren 

(BAZoV) warten Asylsuchende auf ihren Entscheid – oder auf den Vollzug ihrer Wegwei-

sung. In den besonderen Zentren (BesoZ) werden Asylsuchende untergebracht, die durch 

ihr Verhalten die öffentliche Ordnung oder den Betrieb in einem der Bundesasylzentren stö-

ren. Das einzige solche Zentrum wird derzeit in Les Verrières (NE) betrieben. 

 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) 

zusätzliche Unterkünfte in Betrieb genommen, damit die Zahl der Unterbringungsplätze er-

höht und die Richtlinien des BAG zum Schutz vor Ansteckungen eingehalten werden kön-

nen. Aktuell betreibt das SEM in den sechs Asylregionen insgesamt 22 Bundeszentren. 

 

In allen Asylregionen und beinahe allen Bundesasylzentren sowie den Transitzonen der 

Flughäfen Genf und Zürich sind insgesamt 21 evangelisch-reformierte Seelsorgerinnen und 

Seelsorger tätig. Sie sind in ökumenischen und teilweise interreligiösen Seelsorgeteams or-

ganisiert. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit bieten sie den 

Asylsuchenden ein offenes Ohr, widmen ihnen Zeit und schenken gerade auch den seeli-

schen Bedürfnissen Aufmerksamkeit. Sie begleiten in Lebens- und Glaubensfragen und tra-

gen dazu bei, dass Asylsuchende in äusserst belastenden und ungewissen Lebenssituatio-

nen ein wenig Halt und Vertrauen wiedergewinnen können. Dankbarkeit und Wertschätzung 

für ihren Dienst am Menschen erfahren die Seelsorgenden nicht nur von den Asylsuchenden 

selber, sondern auch von SEM-Verantwortlichen, dem Betreuungs- und Sicherheitspersonal 

sowie von zivilgesellschaftlichen Akteuren ausserhalb der Zentren. Gerade für Akteure aus-

serhalb der Zentren – seien dies lokale Kirchgemeinden, Freiwillige, Beratungsstellen oder 

Religionsgemeinschaften – übernehmen die Seelsorgenden zudem eine wichtige Rolle als 

Brückenbauerinnen und Brückenbauer. Eine solche Begleitungs- und Unterstützungsarbeit 

in und um die Bundesasylzentren kann letztlich nur von der Seelsorge geleistet werden. Die 
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Teilfinanzierung der Seelsorge in Bundesasylzentren über die Mittel aus dem solidarischen 

Lastenausgleich ist für die qualitative Breite dieses Engagements der Evangelisch-reformier-

ten Kirchen der Schweiz weiterhin unverzichtbar. 

 

Die Synode bzw. die AV fällte jeweils einen vier Jahre gültigen Planungsentscheid für den 

solidarischen Lastenausgleich. Für die kommende Legislatur 2023 – 2026 ist ein neuer Pla-

nungsentscheid fällig. Hierzu wird der Synode EKS im Juni 2022 ein Evaluationsbericht so-

wie ein Antrag zur Fortführung des solidarischen Lastenausgleichs der Seelsorge in Bundes-

asylzentren für die Legislatur 2023 – 2026 vorgelegt werden.  

 

 


